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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.06.1956

Norm

StVO §73

Rechtssatz

Die straßenpolizeilichen Vorschriften über die Beleuchtung eines Fahrzeuges mit Tierbespannung fordern eine

Beleuchtung, die von den von rückwärts herankommenden und nicht bloß von den bereits im Überholen begri9enen

Fahrzeugen leicht wahrgenommen werden kann.
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SW: Auto
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